
398 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über den Antrag der Abgeordneten Reich 
und Genossen, betreffend Änderung des 
Krankenanstaltengesetzes (47/ A), und über 
den Antrag der Abgeordneten Jonas und 

'Genossen, betreffend eine N ovellierung des 
Krankenanstaltengesetzes (48/ A). 

lichen Sonder heilanstalten kein Unterschied 
besteht, daß für beide Anstaltengruppen der 
gleiche Aufnahmezwang und daß in der Betreu
ung und medizinischen Behandlung der Patienten 
kein Unterschied besteht. Es ist daher nicht ein
zusehen, warum die Krankenanstaltsträger hin
sichtlich des Bundeszuschusses 'je nach dem, ob 

In der 39. Sitzung des Nationalrates am der Patient mit der gleichen Krankheit zum 
20. November 1957 haben d~e Abgeordneten Beispiel in der geburtshilflich-gynäkologischen 
Re ich, D r. Hof e n e, der, Pr i n k e, Abteilung einer allgemeinen öffentlichen Kran
Mac h u n z e, Grete Reh 0 r und Genossen kenanstalt oder 'in einer öffentlichen Ftauen
den Antrag Nr. 471A, betreffend Änderung des· klinik, in der Kinderabteilung eines allgemeinen 
Krankenanstaltengesetzes, und die Abgeordneten öffentlichen Kr,ankenhauses oder in einem äffent
J 0 n a s, S,i n ger, ' HilI e gei s t und \ Ge"' lichen Kinderspital behandelt wird, verschieden 
nossen den Antrag Nr. 48/A, betreffend eine behandelt werden sollen. 
Novellierung des Kr,ankenanstaltengesetzes, ein- Durchgeführte Ermittlungen 'ergaben, daß die 
gebracht. Beide Anträge wurden dem Ausschuß Gewährung von Zweckzuschüssen an die öffent
für soziale Verwaltung zur Vorberatung zuge- lichen Sonder heilanstalten eine jährliche zusä~z
wiesen. Da die beiden Gesetzanträge inhaltlich' liehe Belastung des ,Bundes von zirka T2 Mil
übereinstimmen, hat sie der Ausschuß gemein- lionen Schilling erfordern würde, so daß mit, dem 
sam in Verhandlung gezogen. im Bundesvoranschlag für diese Zwecke vorge-

Nach § 57 des Krankenanstaltengesetzes, BGBl. sehenen Betrag von 50 Millionen Schilling noch 
Nr. 1/1957, leistet der Bund nur zu den Betriebs- das Auslangen gefunden werden könnte. Der 
abgängen öffentlicher Krankenanstalten der im oberwähnte Erfordernisbetrag wurde nach dem 
§ 2 Abs. 1 Z. 1 dieses Bundesgesetzes bezeich- Aufteilungsschlüssel des § 57 KAG. unter Zu
neten Art Zweckzuschüsse bestimmter Höhe. grundelegung der derzeit geltenden Verpflegs
Diese Bestimmung bedeutet, daß Zweckzuschüsse sätze und der im Jahre 1956 aufgelaufenen Ver
des Bundes nur für allgemeine öffentliche pflegstage und Betriebsabgänge errechnet. 
Krankenanstalten, nicht aber für die im § 2 
Abs. 1 Z. 2 des Krankenanstaltengesetzes auf ge- Von der Einbeziehung der öffentlichen 
zählten' öffentlichen Sonderheilanstalten geleistet Krankenanstalten für Geisteskranke soll deshalb 

d abgesehen werden, weil für sie bisher auch eine 
wer en. h d f d' 

Dieser Zustand, daß öffentliche Sonderheil- Sonderregelung gegolten at un ür lese 
anstalten nach der gegebenen Gesetzeslage von Krankenanstalten auch nach den Bestimmungen 
der Leistung von Zweckzuschüssen durch den des Krankenanstaltengesetzes 1920 (StGBl. 
Bund ausgenommen sind, stellt eine ungerecht- Nr. 327/1920) kein Zuschuß des Staates vor
fertigte Benachteiligung der Träger dieser gesehen war. 
Krankenanstalten dar, insbesondere wenn be- Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat den 
'dacht wird, daß in der Führung und Verwaltung, vorliegenden Gesetzentwurf in seiner Sitzung 
den Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen am 30. Jänner 1958 in Anwesenheit des Bundes
öffentlichen Krankenanstalten und deröffent- ministers für soziale Verwaltung Pro k s c h 
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beraten. In der Debatte sprachen außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten R eie h, 
D r. Hof e n e der, U h I i r, K a n d u t s c h 
und Bundesminister Pro k s eh. Bei der Abstim
mung wurde der beigedruckte Gesetzentwurf ein
stimmig angenommen. 

Singer. 
Beridlterstatter 

Der Ausschuß für. soziale Verwaltung stellt 
den An t rag, der Nationalr.at wolle dem a n
g e s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 30. Jänner 1958 

Altenburger 
Obmannstellvertreter 

'j. 

Bundesgesetz vom , wo-
mit das Krankenanstaltengesetz abgeändert 
wird (1. Novelle zum Krankenanstalten

gesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

§ 57 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 
1956, BGBL Nr. 1/1957, über Krankenanstalten 
(Krankenanstaltengesetz - KAG.) hat zu lauten: 

,,§ 57. Zu dem sich durch die Betriebs- und 
Erhaltungskosten gegenüber den Einn.ahmen 
ergebenden Betriebsabgang öffentlicher Kranken
anstalten der im § 2 Abs. 1 Z. 1 und 2 bezeich
neten Art, mit Ausnahme der öffentlichen 
Krankenanstalten für Geisteskrankheiten, leistet 

der Bund einen Zweckzuschuß, dessen Höhe pro 
Verpflegstag 10 v. H. der für die betreffende 
Krankenanstalt amtlich festgesetzten Pflegegebühr 
der niedrigsten Gebührenklasse, höchstens jedoch 
1875 v. H. des gesamten Betriebsabganges be
trägt. " 

Artikel 11. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit demselben 
Zeitpunkt in· Kraft, mit dem die Bestimmungen 
der §§ 57 bis 59 des Krankenanstaltengesetzes, 
BGBL Nr. 1/1957, ·in Kraft getreten sind. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für sOziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Finanzen betraut. . 

./ 
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